
 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Berlin, 9. November 2021: Seit zehn Jahren steigt die Zahl der Psychotherapeut*innen, die aufgrund 

von Familien- und Sorgearbeit mit einem halben Praxissitz arbeiten. Dies gilt inzwischen für mehr als 
die Hälfte der niedergelassenen Psychotherapeut*innen. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
plant jedoch, die Psychotherapeut*innen zu diskriminieren, die neben ihrem Beruf auch Kinder be-

treuen oder betagte Eltern pflegen. Mit einer neuen Richtlinie (KSVPsych-Richtlinie) sieht er vor, Psy-
chotherapeut*innen mit halben Praxissitzen von zentralen Aufgaben der Komplexversorgung schwer 

psychisch kranker Menschen auszuschließen.  
 

„Beruf und Familie unvereinbar zu machen, ist ein Rückfall in verstaubte Vorstellungen von aus-
schließlicher Erwerbstätigkeit“, stellt Dr. Dietrich Munz, Präsident der Bundespsychotherapeuten-

kammer (BPtK), fest. „Die Planungen des G-BA sind frauenfeindlich. Dreiviertel der Psychothera-
peut*innen sind weiblich.“ Die BPtK fordert deshalb vom Bundesgesundheitsministerium, die Richtli-

nie zur Komplexversorgung zu beanstanden. 
 

Die Richtlinie ist rechtswidrig und gefährdet die ambulante Versorgung von schwer psychisch kran-
ken Menschen. Der Gesetzgeber hat vor 15 Jahren ausdrücklich die Möglichkeit geschaffen, dass Psy-

chotherapeut*innen und Ärzt*innen sich Praxissitze teilen, um besser Beruf und Familie vereinbaren 
zu können. Damit sollte insbesondere das Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes umgesetzt 
werden. Die neue G-BA-Richtlinie schließt jedoch Psychotherapeut*innen und Ärzt*innen mit einem 

halben Praxissitz davon aus, die zentrale Koordinierungsrolle in der Komplexversorgung übernehmen 
zu können. „Damit gefährdet der G-BA nicht zuletzt das Reformprojekt selbst, weil nicht mehr genug 

Psychotherapeut*innen und Ärzt*innen zur Verfügung stehen, die für schwer psychisch kranke Men-
schen die Behandlung planen und steuern können“, erklärt BPtK-Präsident Munz. „Aus fachlicher 

Sicht gibt es keinen Grund, warum nicht auch Psychotherapeut*innen mit einem halben Praxissitz 
zentrale Koordinationsaufgaben übernehmen können.“  

 
 
 



Seite 2 

 
 

Ihr Ansprechpartner: 
Kay Funke-Kaiser 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Telefon: 030. 278 785 - 21 

E-Mail: presse@bptk.de 


